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Vorwort 

A m 4. August 1983 feierte Professor  Dr. Dr. h. c. Kar l August Better-
mann seinen siebzigsten Geburtstag. Aus diesem Anlaß fand in der Zeit 
vom 16. bis 17. September 1983 ein wissenschaftliches Seminar in Celle 
statt, das von seinen ehemaligen Assistenten und engsten Schülern ver-
anstaltet wurde. Dieser Kreis, hervorgegangen aus den vom Jubilar an 
der Freien Universität Berl in gehaltenen Seminaren, hatte sich nach 
dem Weggang seines Lehrers und Mentors aus Berl in im Jahre 1970 als 
„Berliner Seminar" mi t ihm in beinahe regelmäßigen Abständen zu 
wissenschaftlichem und persönlichem Gedankenaustausch getroffen. 
Schüler und Assistenten aus dem neuen Hamburger Wirkungskreis des 
Gelehrten kamen hinzu. 

„Das parlamentarische Regierungssystem der Bundesrepublik Deutsch-
land auf dem Prüfstand" war das Thema des Celler Seminars, das der 
Jubilar mit einem, auch von eigenem Erleben geprägten Beitrag über 
das Thema „Das Scheitern des parlamentarischen Regierungssystems 
der Weimarer Republik" abschloß. 

Die zu Ehren Professor  Bettermanns gehaltenen Referate werden in 
einer teilweise für den Druck geringfügig überarbeiteten Fassung und 
mi t Fußnoten versehen im folgenden veröffentlicht. 

Dem Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, Herrn Ehrensenator 
Professor  Dr. Dr. h. c. Johannes Broermann, mit dem der Jubilar in be-
sonderer Weise verbunden ist, danken w i r für die Aufnahme des klei-
nen Bandes in sein Verlagsprogramm. 

Trier, St. Martin, Bielefeld, Thessaloniki, 

im September 1984 

Michael Kloepfer Detlef Merten 

Hans-Jürgen Papier Wassilios Skouris 
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Parlamentarischer Immobilismus 

Von Detlef Merten 

I . Einleitung 

Das bald fünfzigjährige  Jubiläum parlamentarischer Regierung in der 
Weimarer und der Bonner Republik gestattet und gebietet es vielleicht 
sogar, dieses System auf den Prüfstand zu stellen. Dabei ist die der par-
lamentarischen Demokratie attestierte „Alternat!venlosigkeit"1 — ver-
fassungsrechtlich wegen der Ewigkeitsgarantie des Ar t . 79 Abs. 3 GG 
unbezweifelbar — für die wissenschaftliche Betrachtung nicht förder-
lich, da wissenschaftliches, insbesondere juristisches Denken auch Den-
ken in Alternativen ist2. 

Die Parlamentarismus-Kritik hatte noch in der Weimarer Republik3 

Verfechter  von wissenschaftlichem oder literarischem Gewicht: Carl 
Schmitt 4, Rudolf  Smend5 und Othmar  Spann, Ernst  Jünger,  Oswald 
Spengler  und Arthur  Moeller  van den Bruck , dessen 1923 erschienene 
Schrift  „Das dritte Reich" dann vom Nationalsozialismus in seinem Titel 
okkupiert und in seinem Inhalt pervertiert wurde6. Hier scheint eine 
Ursache für die fehlende grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem 
parlamentarischen Regierungssystem in der Bundesrepublik zu liegen7, 

1 Oppermann,  Das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes, 
in: VVDStRL 33, 1975, Leitsatz A l l , S. 59 und S. 12; Achterberg , Das Parla-
ment i m modernen Staat, DVB1. 1974, 693 ff.,  insbes. S. 700 sub C I I 2. 

2 Hierzu Rödig,  Die Denkform der Al ternat ive i n der Jurisprudenz, 1969. 
3 Vgl. i n diesem Zusammenhang auch Bracher , Zeit der Ideologien, 1982, 

S. 239 ff. 
4 Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl. , 

1926. 
5 Vgl. Verfassung und Verfassungsrecht,  in: Staatsrechtliche Abhandlungen, 

2. Aufl. , 1968, insbes. S. 152 ff.;  kr i t isch hierzu Kelsen,  Der Staat als Integra-
tion, 1930, S. 53 f. 

6 Zum Verhältnis konservativer Intel lektuel ler zum Nationalsozialismus 
vgl. auch Lübbe, „Neo-Konservative" i n der K r i t i k , in: Merkur, 37. Jg., 1983, 
622 ff. 

7 Zum Defizit einer Grundsatzkr i t ik auch Leisner,  Demokratie — Selbstzer-
störung einer Staatsform, 1979, S. 11 ff. 
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wobei man von der neomarxistischen Kr i t i k absehen kann, wei l diese — 
wie Oppermann 8 sagt — „allzu oft ins Pamphletistische" absinkt und 
eine ernsthafte wissenschaftliche Diskussion nicht lohnt. 

Es ist wohl das noch nicht überwundene und von Zeit zu Zeit auch 
wiederbelebte Trauma des Drit ten Reiches, das im (westlichen) Nach-
kriegsdeutschland zu einer Glorifizierung  und Deifizierung des Demo-
kratischen geführt  hat. Wird so aus einem formalen Bauelement der 
Verfassung eine neue weltliche Heilslehre9, so muß Demokratiekrit ik 
und Kr i t i k des parlamentarischen Regierungssystems allzu leicht in den 
Verdacht der Ketzerei geraten10. 

I I . Demokratie als Staatsform der Mobilität und Flexibilität 

1. Das Prinzip  des Wechsels 

Ist für den Rechtsstaat die Form, für den Bundesstaat die Vielfalt, für 
den Sozialstaat der Ausgleich, für die Freiheit die Selbstbestimmung, so 
ist für die Demokratie der Wechsel charakteristisch. Damit steht die De-
mokratie in fundamentalem Gegensatz zur Monokratie, insbesondere in 
der Form der (Erb-)Monarchie. Deren Kennzeichen ist die Beständigkeit 
und Stetigkeit, die in der Spätphase eines Regenten oder seines ersten 
Ministers auch in Starrheit münden kann. Die Stabilität der Monokra-
tie w i rd beispielhaft verkörpert durch die langen Regierungsperioden 
Friedrichs des Großen, Kaiser Wilhelms I., Kaiser Franz-Josephs, durch 
die Metternich- oder die Bismarck-Ära, die Diktaturen Francos und 
Salazars. Bei günstiger Konstellation — eher zufällig als genetisch be-
dingt — kann die Erbmonarchie sogar eine Kontinuität über die Gene-
rationen hinweg ermöglichen. Einen solchen historischen Glücksfall 
stellte für Preußen die Regierung Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs 
des Großen dar, die trotz des vordergründigen Vater-Sohn-Konflikts in 
ihrer Staatsgesinnung und Staatshinwendung übereinstimmten und so 
den Aufstieg Preußens zur europäischen Großmacht im 18. Jahrhundert 
ermöglicht haben. Ein rascher Regentenwechsel, wie er sich in Deutsch-
land im Drei-Kaiser-Jahr 1888 ereignete, ist für die Monarchie ebenso 
atypisch wie eine langjährige Kanzlerschaft  in der parlamentarischen 

« W D S t R L 33, 1975, S. 11 Fn. 6. 
9 Hierzu die Nachweise bei Merten,  Wahlrecht und Wahlpfl icht, in: Demo-

krat ie i n Anfechtung und Bewährung, Festschrift  für Johannes Broermann, 
1982, S. 301 Fn. 2. 

1 0 Vgl. Merten  (Fn. 9), S. 301 f. 
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Demokratie, wofür die vierzehnjährige Regierung Adenauers und die 
dreizehnjährige Kreisky-Periode anzuführen sind. 

2. Das Zeit-Prinzip 

Wenn Demokratie auch nicht mit „Herrschaft  der Mehrheit" gleich-
gesetzt werden kann11, so gehört der Majoritätsgrundsatz doch zu den 
„fundamentalen Prinzipien der Demokratie"12. Das Mehrheitsprinzip 
schließt die Chance der Minderheit, Mehrheit zu werden, ein, so daß der 
effektive  Machtwechsel zwar nur charakteristisches, der potentielle 
Machtwechsel aber essentielles Merkmal der Demokratie ist. Dieser 
Machtwechsel w i rd in der repräsentativen und damit auch der parla-
mentarischen Demokratie institutionell durch den Grundsatz der Perio-
dizität der politischen Wahlen gesichert, wodurch den Repräsentanten 
eine „Herrschaft  auf Zeit" mi t der Möglichkeit des Herrschaftsver-
lustes, aber auch der Herrschaftsbestätigung  eingeräumt wird 1 3 . Durch 
das Zeitprinzip unterscheidet sich die Demokratie von der Monokratie, 
die durch das Lebenszeitprinzip gekennzeichnet ist. 

Die „Herrschaft  auf Zeit" ist es, die der parlamentarischen Demokra-
tie14 im Unterschied zu fast allen anderen Staatsformen die größtmög-
liche Offenheit  und Flexibi l i tät15 und zugleich Freiheit16 verbürgt. Die 
periodischen Wahlen und die Chance der Minderheit, zur Mehrheit zu 
werden, garantieren dem Staatsvolk — nicht dem Wohnvolk — die un-
mittelbare Entscheidung über die Zusammensetzung der Legislative und 
den mittelbaren Einfluß auf die Bildung der Gubernative. Damit stellen 
die Wahlen gleichsam einen aus der Kybernetik bekannten periodischen 
Rückkoppelungsmechanismus dar, der Störungen im Verhältnis von Re-
präsentanten und Repräsentierten kompensieren und sogenannte Soll-

1 1 Vgl. Stern,  Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I , 1977, 
§ 18 I I 6, S. 458 mi t weiteren Nachweisen; Scheuner,  Das Mehrheitsprinzip i n 
der Demokratie, 1973, S. 35. 

12 BVerfGE  29, 154 (165). 
1 3 Vgl. BVerfGE  44, 125 Leitsatz 2 (142 f., 145). 
1 4 Zum parlamentarischen Regierungssystem vgl. Maunz  /  Zippelius,  Deut-

sches Staatsrecht, 25. Aufl . , 1983, §10 IV, S. 71 ff.;  Herzog,  A r t . Parlamentari-
sches System, in: Ev. Staatslexikon, 2. Aufl., 1975, Sp. 1766 ff.,  jeweils m i t wei -
teren Nachweisen; Kluxen  (Hrsg.), Parlamentarismus, 3. Auf l . 1971; Scheuner, 
Die Lage des parlamentarischen Regierungssystems i n der Bundesrepublik, 
DÖV 1974, 433 ff.;  Oberreuter  (Hrsg.), Parlamentsreform,  1981. 

1 5 So Scheuner,  DÖV 1974, 433. 
1 6 Nach Aristoteles  gehört zur Freiheit, daß man abwechselnd regiert und 

regiert w i r d (Poli t ik, V I , 1317 b). 


